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Die FDP spricht sich dafür aus, die Durchlässigkeit innerhalb des 
Bildungssystems zu steigern und die Anschlussfähigkeit von 
Abschlüssen und die Anrechenbarkeit erbrachter Leistungen zu 
gewährleisten. Deswegen begrüßen wir die Vereinbarungen auf 
Ebene der Kultusministerkonferenz, eine einheitliche Zugangsre-
gelung für beruflich Qualifizierte ohne allgemeine Hochschulzu-
gangsberechtigung herbeizuführen. Zudem haben wir in der 
vergangenen Legislatur mehrfach die Überprüfung alternativer 
Einstiegsmöglichkeiten in den Bereich der akademischen Bildung 
angeregt und auf erfolgreiche Modelle in EU-Nachbarstaaten 
verwiesen. Da die Ausgestaltung des Hochschulzugangs grund-
sätzlich Gegenstand der Landeshochschulgesetzgebung ist, lassen 
sich derartige Entwicklungen jedoch nicht einseitig über die 
Bundesebene forcieren.         

Die Begrenzung der Anrechenbarkeit extern erworbener 
Leistungen gründet nicht zuletzt auf der Befürchtung, dass 
andernfalls eine kontextbezogene Aushöhlung der akademischen 
Studiengänge einhergehen würde und damit eine Entwertung 
des akademischen Angebots zu erwarten sei. Die Vereinbarung, 
die Anrechenbarkeit auf maximal 50 Prozent des ECTS-Umfangs 
des jeweiligen Studiengangs zu begrenzen, ist von der Kultusmi-
nisterkonferenz getroffen worden. Grundsätzlich lässt sich aber 
darüber diskutieren, ob der vereinbarte Schwellenwert zu niedrig 
angesetzt bzw. generell sinnvoll ist.      

Es handelt sich bei VWA-Abschlüssen rein rechtlich gesehen um 
Weiterbildungsabschlüsse. Da die Abschlüsse der Verwaltungs- 
und Wirtschaftsakademien keine akademischen Grade oder 
Abschlüsse im Sinne des staatlichen Bildungssystems darstellen, 
können sie leider auch nicht im Sinne eines Bachelor-Abschlusses 
für den Zugang zu einem MBA-Studiengang herangezogen 
werden. Letztlich entscheidet hier die Anerkennungspraxis auf 
Landesebene, welcher Stellenwert dem VWA-Abschluss mit Blick 
auf den Übergang in das System der akademischen Hochschul-
ausbildung eingeräumt wird. 

DIE LINKE setzt sich für einen offenen Hochschulzugang ein, der 
allen Menschen mit Berufsbildung die Aufnahme eines Studiums 
ohne Einschränkungen ermöglicht. Für die Öffnung der Hoch-
schulen ist eine bundesweite einheitliche gesetzliche Regelung 
notwendig. 

DIE LINKE will ein durchlässiges Bildungswesen. Praxisorientierte 
Vorleistungen und außerhochschulisch erbrachte Leistungsnach-
weise von Studierenden sollen leichter anerkannt werden. Die 
pauschale Obergrenze von 50 Prozent außerhochschulisch erwor-
bener Kenntnisse ist nicht sinnvoll. Allerdings müssen erbrachte 
Leistungsnachweise an privaten Bildungseinrichtungen den 
wissenschaftlichen Kriterien der Hochschulen genügen. Die Prio-
rität unserer Bildungspolitik liegt auf der Reform und Verbesse-
rung des öffentlichen Bildungswesens. Hochschulen müssen 
beruflich Qualifizierten offenstehen und auch für Berufstätige 
Teilzeitstudiengänge anbieten. Studiengebühren an öffentlichen 
Hochschulen müssen ausgeschlossen werden. DIE LINKE will die 
Erwachsenenbildungsförderung ausbauen und die Altersgrenze 
von 30 Jahren im BAföG abschaffen, um mehr Menschen die Teil-
nahme an allgemeiner und beruflicher Weiterbildung finanziell zu 
ermöglichen.

DIE LINKE macht sich stark für ein bundesweites Hochschulzu-
gangs- und Zulassungsgesetz, um Hochschulen sozial zu öffnen. 
Die Zulassung von VWA-Absolventinnen und Absolventen setzt 
voraus, dass die Kriterien eines Bachelor-Abschlusses an öffent-
lichen Hochschulen erfüllt werden. DIE LINKE zieht öffentliche 
Hochschulen den privaten Einrichtungen vor. Denn Bildung ist 
eine öffentliche Aufgabe. Sie darf nicht dem Gewinnstreben von 
Unternehmen untergeordnet werden.

Sie verweisen auf den Beschluss der Kultusministerkonferenz 
(KMK) vom 6.3.2009. Deren „Eckpunkte zur künftigen Regelung 
des Hochschulzugangs ohne Abitur“ machen einen klaren Unter-
schied zwischen bestimmten Abschlüssen der beruflichen 
Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister im Handwerk), die automatisch 
zu einem Hochschulstudium berechtigen. Der sachliche Hinter-
grund für die Ungleichbehandlung von Absolventinnen und 
Absolventen der VWA, die zusätzliche Bedingungen erfüllen und 
eine Zugangsprüfung ablegen müssen, dennoch lediglich eine 
fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung erhalten, liegt in 
der traditionellen Orientierung am Lernort. Die Länder gehen trotz 
der Arbeiten am Deutschen Qualifikationsrahmen noch immer 
davon aus, dass nur die bundeseinheitlich geregelten rechtlichen 
Grundlagen des Berufsbildungsgesetzes und der Handwerksord-
nung für eine entsprechende Qualitätssicherung in Ausbildung 
und Abschluss sorgen. Bündnis 90/Die Grünen hoffen, dass die 
Länder zumindest diesen Beschluss schnell durch landesrechtliche 
Umsetzung realisieren. Mittelfristig wird die Umsetzung des Deut-
schen Qualifikationsrahmens (DQR) dafür sorgen, dass die jeweils 
erlernten Kompetenzen für Zulassungen entscheidend sein 
werden, nicht der Lernort. Dafür setzen wir uns in Bund und 
Ländern ein.

Bündnis 90/Die Grünen setzen zur Lösung dieses Problems auf 
den Deutschen Qualifikationsrahmen. Seine Umsetzung, die bis 
Ende 2010 geschehen soll, wird dazu führen, dass auch in 
Deutschland weniger der Lernort als vielmehr das Gelernte im 
Mittelpunkt stehen wird. Für die Absolventinnen und Absolventen 
der VWA bedeutet dies, dass bei Gleichwertigkeit der Leistung 
deren Anerkennung erfolgen wird. 

Auch diese Frage wird im Zuge der Umsetzung des Deutschen 
Qualifikationsrahmens weitgehend beantwortet werden. Zusätz-
lich zu der oben unter 2 dargelegten Fokussierung auf die 
erlernten Kompetenzen wird auch das informelle Lernen aufge-
wertet werden. Dadurch werden die Fähigkeiten, die in der beruf-
lichen Praxis erworben werden, deutlich stärker als bisher in die 
Leistungsbewertung einbezogen. Die generelle Zulassung jedes 
VWA-Absolventen halten Bündnis 90/Die Grünen dagegen für 
schwierig. Alle MA-Angebote können bestimmte Spezialisie-
rungsanforderungen bei der Vorqualifizierung enthalten. Daher 
sollte die Zulassung auf der Basis des „Diploma Supplements“ 
und der individuellen Kompetenznachweise erfolgen, wie das 
auch für BA-Absolventen der Fall sein wird.
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VWA fühlt Parteien vor der Wahl auf den Zahn…
Am 27. September wird gewählt. Der VWA-Bundesverband hat deshalb allen derzeitig im Deutschen Bundestag vertretenen    Parteien einen Fragenkatalog übermittelt. Er soll deren bildungspolitischen Standpunkte erkunden. „Dabei ging es uns 
natürlich vor allem um jene Themen, die aus Sicht der VWA-Familie wichtig sind“, erklärt VWA-Bundesgeschäftsführerin Dr.     Diana Reuter. „Wir verstehen dies als Orientierungshilfe. Seit einem Jahrhundert ist die VWA-Organisation eine bewährte 
wie begehrte Stütze der deutschen Bildungslandschaft. Dennoch müssen wir immer noch um eine Gleichbehandlung unserer      Absolventen kämpfen. Wir wollen deshalb nachprüfbare Auskünfte, damit unsere mehr als 20.000 Studierenden und die 
Angehörigen der über 100 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien an der Wahlurne die richtige Entscheidung treffen        können“, begründet Dr. Reuter die Aktion.

Nachfolgend dokumentiert „AKADEMIE“ die Antworten:


